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Prozentpunkten liber dem Basiazinssatz seit dem 07.10.2006 w i e  3 L6,51 C! an wrge 

richtlichar Rechtsanwaltsvergütung zu zahlen. 

[ 2. Die Kosten des k h t n ~ t n i e  hat die BeWagte zu Vagen 
f 
r 
4 3. Daa Urteil ist vorlaufig volf treckbar. Der Bdclagtm bleibt nachgelassen, die Vollstre- 

ckung durch Sicherheitsleistung in Hohe von 110 % des aufgrund des Urteils voll- 

streckbaren Betragea abzuwenden, wenn nicht der Klager vor der Vollstreckung Si- 

cherlieit in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckden Betrages leistet. 
1 . 

4. Die Berufung wird zugelassen. 



Der Qager begehrt von der Beklagten restlichen Schadensersatz aufgrund eines Verkehrsw- 

falls, der sich ain 15.09.2006 in der Knoopstraße in Hamburg ereignet hat. Zwischen den Par- 

teien ist unstreitig, daas die Beklagto dem Grunde nach vollständig hilAet. Tm Streit steht Ic- 

digiich die Höhe des Schadens. 

Dar Kläger hat vorpmzsssual zur Ermittlung des ihm entstandenen Schadens das Outacbten 

des Sachmstandigen Beilken vom 21.09.2006 eingeholt (Anlage K 1, BI. 4 d. k). Der Sach- 

verständige Beilken hat den zur Behebung da unfallwsiichlichm Schadens erforderlichen 

Betrag mit 2.875,40 e netto berechnet. Der Sachveratiurdige Beilken hat zur Brrechnung des 

Preises fLir den Arbeitslohn und das Lackiematerial die Verrechnungssätze der Firma Auto- 

haus Deilo GmbH & Co Ernst in Ansatz gebracht (Seite 5 -6 des Gutachtens). in Beiner Repa- 

raturkasmkalkulation hat er ferner einen Aufschlag auf den unverbindlichen Richtpreis des 

Herstellers in Höhe von 18 % beiücksichtigt (Seite 6 des Gutachtens). 

Die Beklagte wurde vom Prozessbevollmiichtigten des Klägers init Schre~ben vom 

26.09.2006 unter Fistsetzung bis zum 06.10.2006 aufgefordert, Zahlurig zu leiaten. Die Be- 

klagte lief3 die Kalkulation des Sachverständigen Beilken durch die Firma Eucan infbrmati- 

onssysteme GmbH & Co. KG überpriifkn. In ihrem PrOiibericht vom 10.10.2006 (Anlage B 1, 

Bi, 55 d. k )  komm die Firma Eucon Infotmationssysteme GmbH & Co. KG zu dem Ergeb- 

nis, dass eine Reparatur bei der Firma G. Gwdt GmbH lediglich 2.470,89 € netto kosten 

Wde. Die Firma G. Grundt GmbH befindet sich in einer Entfernung von 4,89 km vom 

Wohnort des Klilgws entfernt und bietet einen kostenlosen Hol- und Bringervice. Die Diffe- 

renz zwischen den beiden Kalkulationen in Htihe von 404.51 € ist Gegenstand der vorliegen- 

den Kiage. 

Der Prozessbevollmächtigte des Klägers forderte die Beklagte mit Scheiben v o m  23.10.2006 

auf, bis zum 02.1 1.2006 die restlichen Reparaturkosten in Höhe von 404,51 € zu zahlen (An- 

lage K 2, BI. 27 d. A.). Naclidem die Beklagte dies abgelehnt hatte, forderte der Prozessbe- 

volImtrchtigte des Klägers die Beklagte auf, der1 Kläger von zu erwartenden Nachteilen frei- 

zwtciien, die dem Klager dadurch entstehen konnten, daas er sich arrfdie von der Beklagten 

vorgeschlagene Werkstatt verweisen lasst (Anlage K 3, BI. 29 d. A). Die Beklagte lehnte dies 

ab (Anlage K 4, BI. 32 d. A.). 



. 
Dar Kläger hat ferner mit der Klagschrift zunächst ,anrechmingsfieie vorgerichtliche Rechts- 

anwaltsvergütung" in Höhe von 316,5 1 € geltend gemacht; wegen der Berechnung wird auf 

die Ausführungen in der Klagsohrift Bemg genommen, Mit Schriftsatz vom 26.04.2007 hat 

der Kläger die fllr die aul3erprichtliche Vertretung entstandenen Gebühren in Hflhc voti 

350,44 t? berechnet und der Beklagten anheimgestellt, diesen Betrag anzuerkennen oder zu 

zahlen. 

Der Kliiger trägt vor, dasa er seine Garantieansprüche gegen die Firma Adam Opel AG verlie- 

ren werde, wenn er das Fahrzeug nicht in einer rnarktngcbundenen Fachwerkstatt reparieren 

lasse. Unabhängig von dem Vorleben des Fahrzeugs habe er einen Anspruch auf Ersatz der in 

einer markengebundenen Fachwerkstatt entstehenden Reparaturkosten. 

Der Kläger beantraa 

die Beklagte zu verurteilen, an den Kläger 404,51 € nizllglich Zinsen in Höhe von 5 

Prozentpunkten aber dem Basiaziassatz seit dem 07,10.2006 sowie 316,Sl e an vorge- 

richtlicher Rechtsanwaltsvergütung zu zahlen 

Die Beklagte hat die Klagforulerung hinsichtlich der Reohtsanwrltsvergiitung aufgnind des 

Sobiftsatzes d a  Kliigeni vom 26.04.2007 unter Protest gegen die Koslenlast anerkannt und 

beantragt im Übrigen, 

die Klage abzuweisen. 

Die Beklagte ist der Ansicht, dass sie dem KlElger mit der FR. Gtilndt GmbH eine gleichwerti- 

ge Repara turrn~glichkeit nachgewiesen habe. AuFgrund seiner Schadensminderungspfiicht sei 

der Klager verpflichtet, seiner fiktiven Abrechnung die gnstigwen Sätze der Fa. Gruiidt 

GmbH zugrunde zu legen. Die Beklagte bhauptet, dass die Refmnzwerkstatt tiir Karwserie 

arbeiten Stundenlöhne in Höhe von lediglich 82,20 € zugnnide legen wiirde. wahrend irn Gut- 

achten Verrechnungss#tze in Hohe von 10'2,60 € kalkuliert werden (Differenz: 207,40 q. 
Hierdurch seien auch die pauachdiert ermittelten Nebenkosten um 10.20 € geringer. F& die 

Lackierarbeiten wilrden in der Referenzwerkatatt lediglich Kosten in Höhe von 991J3 € an- 

fallen (Differenz: 88,78 €). Ferner wllrden von der Refemnzwerkstritt keine UPE-Aufschläge 



erhoben (Differenz: %,I3 e). Bei den erforderlichen SchadensbeseitigungsmaBaahmen han- 

dele es sich nicht um fabrikatsspezifische Arbeiten. deren Ausfühilg mir durch eine mar- 

kengebundone Fachwerkatatt aichenustellen gewesen wtire. Die Refmnzwerkstatt sei hod* 

qualifiziert, dies ergebe sich aus dem Pmfbericht und aus dem Internetauftritt der Fima (An- 

lage B 3, BL. 68 d. A.). Die Beklagte ist der Auffassung, dass UYE-Zuschliige generell im 

Rahmen einer fiktiven Abrechnung nicht ru berücksichtigen seien Etwaige Garantieansprü- 

che des Klägers seien bereits erloschen, da nichts dafiir spreche, dass er iii der Vergangenheit 

stets juiwede Reparatur- und Wartungsarbeiten nur in ciner markengebundenen Werkstatt 

habe durchfuliren lassen. 

Die zulbsige Klage ist begrttndet. 

L 

Dem Kläger steht gegen die Beklagte ein Anspruch auf Zahlung restlicher Nettoreparaturkos- 

ten in Hdhe von 404,51 C? zu, 5 7 StVG, 5 823 BGB, 5 3 MVG. 

1. Der K1figer kand Ersatz der in dem Gutachten des Sachverstandigen Beilken ermittelten 

StundenverrechnungssiItze ßiner markengebundenen Pachwerkstatt verlangen. 
\ 

Gemäß 249 Aba. 2 BGB hat der Schädiger, soweit wegen Beschildigung einer Sache Scha- 

densersatz ni leisten ist, den zur Herstellung der Sache edbrderlichen Geldbetrng zu erstatten, 

d.h. die Aufwendungen, die ein verstluidiger, wimchaftlich denkender Mensch in der Lage 

des Geschadigten &r zwcckmllßig und notwendig halteti durfte (Falandt-Heinrichs, BGB, 65. 

Auflage, 5 249 Rn. 12 m.w.N.). Der Bundesgerichtshof hat in seinem ,,PorscheUrteil" noch 

einmal klargestellt. dass grundsätzlich ein Anspruch des Geschtidigten auf Ehatz der in einer 

mrkengebundenen Vertragwerkstatt anfallenden Reparaturkasten unabhiingig davon b s  

Steht. ob der Geschiidiae den Wagen tatsächlich voll, mindewatig oder überhaupt nicht re- 

piirieren lasst @GEI NJW 2003, 2086 m. W. N.). Ziel dea Schadeiisersatzes ist die Totabepa- 

ration und der Geschädigte ist nach schadensrechtliclieh Gtuiidstltzen sowohl in der Wahl der 

M i e l  zur Schadensbehebung als auch in der Verwendung des vom Schlldiger zu leistenden 

Schadensersatzes frei (V&. BGH a~ a 0.). Zwar ist der Geschiidigte unter dem Gesichtspunkt 



r der Schadensmindeningspflicht gehalten, mi Rsrhmen des ihm Zumutbaren den wirtschafili- 

cheren Weg der Schadensbehebung ni A l m ,  sofern er die Hdhe der fiir die Schadensbegei- 

tigung aufzuwendenden Kosten beeiiiflussen kann. Es genügt jedoch im allgemeinen, wenn er 

den Schaden auf der Grundlage eines von ihm eingehoiten Sachverständige~~gutachtens be- 

mhnet, sofern das Gutachten hinreichend ausilihrlich ist und das Bemtihen erkennen 18sst, 

dem konkreten Schadensfall vom Standpuiikt eines wirtschaftlicli denkenden Betrachters ge- 

recht zu werden (vgl. BGH a. a 0.). Der Buiidesgerichtshof bat in seinein „Porsche-Urteil" 

Ferner ausgeführt, dass der Geschadigte, der mülielos eine ohne weiteres zugängliche günsii- 

gere und gleichwertige Rtparaturmdglichkeit hat, sich auf diese verweisen lassen muss. Dabei 
kann bei einer fiktiven Abrechiiung jedenfalls nicht der ~bstrakte Mittelwert der Stundenwr- 

rechnungsslltze aller repräsentativen Marken- und fieien Fachwerhtatten einer Region meß- 

< geblich sein {vgl. BUH a. a. 0.). 

!: Wie der hier vorliegende Fall zu beuteilen ist, dass dem Geschädigten konkret eine günstiger 
: arbeitende Werkptstr nachgewiesen wird, ist in der Reclitsprechung umstritten. Das erkennen- 

de Gericht vertritt die Auffamng, dass der Geschädigte bei der Abrechnung Aktiver Rep~ra- 

turkosten auch dann Anspruch auf Ersatz du in einer markengebundenen Veruagswerlcstatt 

anfallenden Kosten hat. wenn der Schädiger bzw. dessen Haftpflichtvmicherer konkret auf 

eine günstigere sonstige - nicht milrkengebundene - Fachwahtatt hingewiesen hat (ebenso 
LGBachum Schaden-Praxis 2006,285; LG Bochum ZfSch 2004 205; LG M~inz, Urteil vom 

31.05.2006, h 3 S 15/06 - zitiert nach juris -; U; KOln, Urteil vom 31.05.2006, Az. 13 S 

4/06 - zitiert nach juris -; AG Hamburg, Urteil vom 25.1 1,2005, Az. 50b C 83/05 - zitiert 

nach juris -; AG Hamburg-Barmbek, Urteil vom 26.01.2006, Az. 812 C 288/05; AG Hamm, 
Urteil vom 10.04.2007, Az. 17 C 409106 - zitiert nach juris -). 

Es ist in der Rechtsprechung anerkannt, dass der Gescbadigtc ohne weiteres berechtigt ist, 

sein bei einem Verkehrsunfall beachlidigtes Fahrzeug in einer markengebundenen Fachwerk- 

Rtatt instand setzen w lassen. .Denn dem Geschädigten ist ein gewisser, auch subjektiv gepr8g- 

ter Entscheidu~sspielraum zuzubilligen, der die Reparatur in einer markeiigebundenen 

Fachwerkstatt edaiibt; dabei ist das griißere Vertrauen zu ber(lokaichtigeq das einer mrirken- 

Bebundenen Werkstatt eben aufgnind die= Bindung entgegengebracht wird (vgl. BGH a a. 

0.). Dabej kommt es nicht darauf an, ob das beschadigte Fahrzeug auch in der Vergangenheit 

stets in einer mdcengebundenen Plichwerkstiitt repariert und gewartet worden ist. 



gehart ferner. zu dcn Grundsätzen des Schadensersatuechts. dass der fiktiv Abrechnende 

nicht schlechter stehen darf als derjenige, der sein Fahneug repariorcn lasst. Denn der Ge- 

schädigte ist nicht verpflichtet, sein Fahrzag reparieren zu lassen, so dass ihm aus einer un- 

tedassenen Reparatur keine Nachteile erwachsen dürfen. Insofern steht es dem Geschädigten 

frei, auf der Grundlage eines Sachverstätwligengutachtens abzurechnen, das die Stundenver- 

rechnungssätze einer markengebundemn Fachwerkstatt zugninde legt. Er muss sich zwar 

ge&benen£alls auf eine gilustigere markengebundene Fwhwerkstatt, nicht jedoch auf eine 

beliebige andere Fachwerkstatt verweisen Ilisuen. Es würde dem anerkannte11 schadensreciitli- 

chen Grundsatz widersprechen, dass der aeschädigte Herr des Restitutionsverfahrcns ist und 

k i e  Dispositionsbetiignis besitzt, wenn er bei der fiktiven Abrechnung - anders als bei einer 

1 in einer tnarkengebundenen Fachwwkstatt durchgefihrten Repi~ntur - auf bestimme Stun- 

i denverrechnungssätze einer bestimmten ihm benannten Werkstatt beschrankt W e  (V@. Uj 

C Bochuin a a. 0.; LG Koln a. ä 0.; LG Mainz a a. 0.). 

Schließlich ist der Geschädigte - wie der Bundesgerichtshof in geinem 3orschc-Urteil" noch 

einmal festgestellt hat - gerade nicht zur Entfaltung erheblicher Eigeninitiative verpflichtet ist 

(vgl. BGH a a. 0.). Folgte man der Rechtsauffassung der Beklagten, w&e der Geschädigte 

gezwungen, nach der Benennung einer ~ndercn Werkstatt durch den Schadiger selbst AI prü- 

fen, ob es sich bei dieser um eine einer markengebundenen Fachwerkstatt gleichwertige 

: Werkstatt handelt (vgl. LG K6ln a. a. 0.). Eine solche Prüfiing dürfte für den Geschädigten in 

der Praxirs zum einen schwierig sein und zum anderen einen nicht ui~erhebliclien Mehrauf- 
I 

wand w r  Folge haben, zu dem der Geschadigte nicht verpflichtet ist. Zudem liegt es nahe, 

dass es vidfach zii Streit und Ungewissheit dariibar kommen wird, ob der Geachädiete sich 

im konkreten Fall auf eine ihm benannte gilnstigcre Werkstim verweisen laseen muss. Dies ist 

mit dem Redsirthis nach klaren Kriterien 61- die Abwicklung von Schdemftillcn irn Straßen- 

verkehr als MassenpMitomen unvereinbar (vgl. LG Mainz a. a. 0.). 

' Die Beklagte hat nicht bestritten, dass die in dem Gutachten des SachverstAndigen Beilken 

aiigcsetzten Stundenverrechnungss&Ltze, die auf den Verrechnungsstitien der Firma Autahaus 

Dello GmbH & Co Ernst beruhen, den üblichen Sätzen einer markengebundenen Pachwerk- 

statt entsprechen. 

2. Der Klager kann auch Ersatz der in dem Gutachten des Sachverständigen Beilken ausge- 

wiesenen UPF-Aufschläge in Höhe von 98,13 t? verlangen. 



Zwar wud in diesem Zusammenhang teilweise die AutYaseung vertmten, dass Verbringungs- 

kosten in eine Lnckiererei und UPEi-Aufschläge im Rahmen einer fiktiven Reparaturkostenbe- 

recbnung nur dann erstattunpfähig sind, wenn sie auch tatsächlich nn~efallen sind. Solaiigt 

eine Reparatur nicht durchgefiihrt ist, handele es sich bei diesen Koaten lediglich um magli- 

che, nicht aber notwendige Reparaturkosten, deren Notwendigkeit sich vielinehr ti.st bei 

Durchführung der Reparatur weise (vgl, AG Marienberg SP 2004, 123; AG Kerpen SP 

2003,3 1 1 ,  ähnlich auch OLG Karlnihe NJW-RR 1998, 1718). Ähnlicli argumentiert auch die 

Beklagte, indem sie ausfllhrt, dass es nicht vom Integritiitlt8interesse des GeschMigten umfRsst 

T werde, wem der Geschfldigte die Verbringungskosten sowie die UPE-Aufschlage gar nicht 

1 aufwendet, weil er diese Leistungen - ohne eine tatsächlich durchgemhi-te Reparatur - nicht 

iu Anspruch nimmt. 

1: Dieser Auffassung ist mit der wohl herrschenden Meinung nicht zu folgen (vgl. =.B. OLG 
L : Dresden DAR 2001, 455; OLG Düsseldorf DAR 2002, 68; OLG Koblenz NZV 1998, 465; 

LG Gera DAR 1993. 550; LG Wicabaden DAR 2001, 36; AG Gronau DAR 2000, 37; AG 

Hambuxg ZfS lM, 294; vgl. Notthoff, NZV 2003, 509, 51 1; Wortmann NZV 1999, 503). 

Das Argument, dass sich erst bei tatsiichliclier Durchfuhng einer Reparmtur herausstelle, ob 

i. Verbringungskosten bzw. UPE-Aufscliläge anfallen und damit erforderli~h i.S.d, 249 11 1 r 
DGB sind, kann nicht diirdqyeifan, weil die Berechnung des erforderlichen Geldbetragcs auf 

Gutachtenbasis einen konkreten &paraturnachweis gerade nicht verlangt. Aus der unumstrit- 

tenen Anerkennung einer Abrechnung auf Gutachtenbasiq also im Wege einer abstrakten 

ReparaturkostenberecRnung, folgt notwendig, dass es auf einen konkreten Kostenriachweir Rir 

eine tatsachlich durchgefdhrte Reparatur gerade nicht ankommen hnn. FA ist auch nicht zu 

beanetanden, dass der Sachverständige Beilken in seinem Gutachten UPEAufschldge in HUhe 

von 18 % zugrunde gelegt hat, weil diese bei der Firma Autohatis Dello GmbH & Co Ernst, 

bei der der Kläger Kunde ist, erhoben werden (Seite G oben dcs Gutachtms). Da es zulässig 

ist, auf Gutachtenbasis abstrakt onliatid der Reparaturkosten iii einer markengebundenen 

F8chwetkstatt abzurechnen, ist e3 unerhebliclr, ob andere Betriebe - wie die von der Beklagte 

benannte Firma G. Gnindt GmbH - keine üPE-Aufschläge berechnen. 

11. 

&UiMclitlich der vorgerichtlichen Rechtsanwaltsgebuhren in Höhe von 316.51 t? war die Be- 

klagte aufgnind ihres Anerkenntnisses zur Znhluilg zu verurteilen. 



TV. 

Die Kostenentscheidung beruht auf Q 91 ZPO. Die Kosten waren auch hinsichtlich des aner- 

kannten Teils der Hlrmgforderung der Beklagten aufzuerlegen, da sie die KIagMerung inso- 

weit nicht „sofortN im Sinne des 5 93 7J0 anerkannt hat. Sohrt anerkannt wird der Klagan- 

spnich nur, wenn das Anerkenntnis bis zum Ablauf der IUagerwidemngsfrist abgegeben wird 

(vgl Zöller-Herget, 26.Aufl.. tj 93 Rn 4). Die Beklagte hat jedoch erst mit Schriftsatz vom 

02.07.2007 das Anerkenlitnis erklärt. Ihr Hinweis, dass der Klrtger erst mit Schrittsatz vom 

26.04.2007 seine Forderung schlüssig vorgetragen habe, greifi nicht durch. Der Klager hat in 

der Klagschrift die vorgerichtlich entstandenen Gebilhren zutreffend nach einem Gejamt- 

streitwert in Hühc von 3.455,Oü i? berechnet, denn in dieser Höhe ist dem Kläger insgesamt 

ein Schaden entstanden. Der vun der Beklagten vorgenommene Abzug in Höhe von 404,5 1 € 

'. erfolgte min einen w unrecht (siehe oben unter 1.) und ändert zum anderen auch an der Ge- 

bührenhiihe nichts, worauf dio Beklagte selbst Iünweist. Der Kläger hat in der Klagschrift 

lediglich - entsprecliend der bisher üblichen Praxis im Craichthezirk - eine Anrechnung auf 

die GeschäftsgeMhr in Hdhe einer 0.65-Gebilhr auf einen Gegaistandswert von 404,51 E 

1 vorgenommen, weil hinsichtlich dieses Teilbetrages Klage eingereicht worden in Allerdings 
L 

erfolgt die Anrechnun8 auf die V e r f a b g e b m  des nachfolgenden gerichtlichen Verfiah- 

rens, so dass aich die'letztgemannte Gebiihr, nicht dagegen die Geschäftsgebühr, im Umfang 

der Anrechnung reduziert (vgl. BGH, Urteil vom 14.03.2007, Az. VIII ZR 184/0o). Der Klä- 

ger hat also versehentlich eine zu geringe GesohäRsgebühr für seine außergerichtliche Tätig- 

keit geltend gemacht, die jedoch ohne weiteres von der Beklagten bereits mit der KlagtNde-  

rung hätte anerkannt werden kamen. 

Die Entscheidung Uber die vorläufige Vollrrtreckbarkeit ergibt sich aus $5 708 Nr. 11, 71 1 

ZPO. 

V. 

Die Bemfiing gegen dieses Urteil war ahgesichts der divergierenden Rechtsprecliiing in Harn - 
burg auf Antrag der Beklagten zuzulassen, 8 5 1 1 Abs. 4 ZPO. 



I Dr. Kaiser 

Richterin 

Bescl~lusr 

1 Der Streitwert wird auf 722,02 e festgesetzt. 

Dr. Kaiser 

Richterin 


